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AVG §68 Abs1;
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Rechtssatz

Nur dann, wenn die Verwaltungsbehörde erster Instanz aus Formalgründen einen Antrag zurückgewiesen hat, darf die

Berufungsbehörde keine Sachentscheidung tre7en, weil damit in der Sachfrage der Partei eine Instanz genommen

wäre. Umgekehrt hat aber die Behörde erster Instanz, wenn sie eine Sachentscheidung getro7en hat, bereits alle

Prozeßvoraussetzungen geprüft und somit auch darüber, also etwa auch über die Frage, ob entschiedene Sache

vorliege, befunden. Daher kann die zweite Instanz in dieser Frage ihre Au7assung an die Stelle jener der ersten Instanz

setzen. Die gegenteilige Au7assung brächte es im Ergebnis mit sich, daß der Berufungsbehörde jegliche

Entscheidungsbefugnis über Prozeßvoraussetzungen genommen wäre, wenn die erste Instanz auch nur irgendeine

Sachentscheidung getroffen hat.
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